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Rechtssicherheit von Auskunftssystemen
An einem Workshop befasste sich die Kommission für Geoinformation (KGEO) des SWK am
15. November 2000 mit der Rechtssicherheit von Auskunftssystemen. Die Diskussionsbeiträge
wurden vorgetragen von Jürg Kaufmann (Moderation, Kataster 2014), Ernst Friedli (Verbindlichkeit

moderner Auskunftssysteme), Walter Oswald (digitale Zertifikate), Beat Sievers (Kataster

2014, Norm Informatiksicherheit) und Hansruedi Gnägi (Normung Gebäudeadressen, INTERLIS

und internationale Normierungsprozesse). Es soll hier ein Überblick über ihre Beiträge und die
Schlussdiskussion der Kommission vermittelt werden.

Dans le cadre d'un atelier, la commission pour l'information géographique de la SSMAF s'est

occupé, le 15 novembre 2000, de la sécurité du droit concernant des systèmes d'information.
Ont contribué à la discussion Jürg Kaufmann (meneur de discussion concernant cadastre 2014),
Ernst Friedli (pertinence de systèmes d'information modernes), Walter Oswald (certificats
digitaux), Beat Sievers (cadastre 2014, normes sécurité informatique) et Hansruedi Gnägi (normes
concernant les adresses d'immeubles, INTERLIS et processus internationaux de normalisation).
Ci-après, on donnera un aperçu des exposés et de la discussion finale de la commission.

Heute existieren immer mehr Datensammlungen,

die meist unvollständig und oft sehr

zufällig, d.h. auf die Zwecke des Bearbeiters oder
Datenherrn optimiert sind. Einzig die Daten der

amtlichen Vermessung sind nach festgelegten
Kriterien verifiziert, überprüft und beglaubigt.
Immer mehr Geodäten werden über das

Internet einem breiten Publikum zugänglich
gemacht, unabhängig davon, ob sie verifiziert
sind, ob sie den Daten- und Personenschutz-

bestimmungen genügen und ob sie kontrolliert

sind.

Auskunftssysteme über Raumdaten enthalten
oft Informationen mit rechtlicher Bedeutung
(z.B. Bauzonengrenzen, Schutzgebiete,
Gefahrenzonen). Es ist nun aber nicht klar oder
nicht erkennbar, welche Bedeutung diese

Informationen haben: haben sie nur hinweisenden

Charakter, sind sie für irgendjemanden
verbindlich oder dürfen sie überhaupt in der

vorliegenden Form verwendet werden? Mit
diesen Fragen müssen sich GIS-Dokumentati-
onsstellen vermehrt befassen; es genügt nicht
mehr, einfach nur Metadatenkataloge aufzubauen

und Daten breitflächig mit modernen

Webtechnologien streuen zu können! Der

Benutzerkreis wird sich fragen, wie vertrauenswürdig

die Daten und ihre Lieferanten sind,

wer die Haftung für Fehler und
Falschinterpretationen von Daten übernimmt und ob
nicht mit den Daten Missbrauch getrieben werden

kann (Ängste fördernde Stichworte sind

heute: «der gläserne Kunde», «data mining»).
Die Datenschutzbeauftragten interessieren
sich für die unkontrollierte Publikation von
Geoinformationen, einzelne sprechen ihr gar
die Legitimation ab.

Was gehen diese Entwicklungen uns Geometer

und Geoinformatiker an? Müssen wir uns
mit diesen Problemen beschäftigen? Soll der
Berufsstand aktiv werden?
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Rechtsverbindlichkeit durch
Beglaubigung
E. Friedli ging in seinem Beitrag von einem
Beispiel aus (vgl. Abb.): Die GIS-Dokumentati-
onsstelle einer Stadt oder einer Gemeinde
verfügt in ihrem Datenbestand über alle digital

vorhandenen Geodäten ihrer verschiedenen

Planungs- und Verwaltungsstellen. Sie gibt die

Daten auch an Architekten, Planer und
Ingenieure ab als Grundlage für Planungsvorhaben.

Die Datenherrschaft über die Geodäten

verbleibt unverändert bei derverantwortlichen
Fachstelle. Nach einer gewissen Zeitspanne
reichen die Planer ihr Projekt zur Vorprüfung oder
als Baugesuch ein. Es fallen nun folgende
Arbeiten bei den Verwaltungsstellen an: Prüfung
der unveränderten Grundlagedaten und der

Verträglichkeit mit den Bau- und
Planungsvorschriften, Vorprüfung des Gesuches,

Mitberichtsverfahren, Korrekturauflagen usw.

Diese Arbeitsschritte benötigen Zeit, in der sich

durchaus einige der Datenzustände oder -in-
halte verändern können. Bei digitalen
Datentransfers ist zudem sicherzustellen, dass die

Daten während des Transportes nicht verändert

werden. Die Sender und Absender sind

eindeutig und im Rahmen von
Vertraulichkeitsvorschriften zu identifizieren. Wie können
diese Abläufe mit den modernen Technologien

zeitsparend und konform den Sicherheitsvor-
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kehrungen bzw. Glaubwürdigkeitsanforderungen

optimiert werden? Sind die Daten der

GIS-Dokumentationsstelle vollständig und
verbindlich? Kann der Gesuchsteller künftig seine

Grundlagedaten bei einer einzigen Stelle

beglaubigen lassen?

Digitale Zertifikate
Digitale Zertifikate gehören zur Infrastruktur
einer sicheren Kommunikation über Internet.
W. Oswald trug vor, dass vier grundsätzliche
Problemkreise zu lösen sind, um der einfachen
Schriftlichkeit zu genügen: Vertraulichkeit (gegen

Abhören), Integrität (gegen Modifikation),
Echtheit (gegen Fälschung oder falsche Identität)

und Nichtabstreitbarkeit der Herkunft
(gegen die Behauptung, eine Botschaft nicht
erhalten oder nicht gesendet zu haben). Die

Werkzeuge dazu sind entwickelt: symmetrisches

oder asymmetrisches Chiffrieren, digitale

Fingerabdrücke, Verschlüsselung und
Zertifizierung. Es bestehen auch bereits verschiedenste

Zertifizierstellen (z.B. Swisskey AG,
siehe auch www.swisskey.com), die Dienstleistungen

in diesem Bereich anbieten. Erste

Rechtsnormen sind erlassen (Verordnung über
Dienste im Zusammenhang mit der elektronischen

Zertifizierung, Zertifizierungsdiensteverordnung:

seit 1. Mai 2000 in Kraft) und es

geht noch in diesem Winter ein Entwurf zu

einem «Bundesgesetz über die digitale Signatur»

in Vernehmlassung. Die angebotenen

Werkzeuge könnten auch den Geodatenliefe-

ranten helfen, die Vertraulichkeit und Verbindlichkeit

digitaler Datentransfers über öffentliche

Kommunikationseinrichtungen sicherzustellen

oder zu erhöhen.

Kataster 2014
Anschliessend trug J. Kaufmann die Vision vor,

wie Kataster im Jahre 2014 aussehen sollten.
Er fasste die Kernaussagen und Prinzipien der

Vision zusammen, die in der FIG-Broschüre

«Cadastre 2014» ausführlich beschrieben ist

(erhältlich beim SVVK-Sekretariat oder über

www.swisstopo.ch/fig-wg71/cad2014.htm).
Siehe dazu auch die weiteren Berichte in VPK

5/2000 (Seite 284) oder VPK 5/1999 (Seite

303). Die Broschüre wurde bisher in 20 Sprachen

übersetzt, ist bei der FIG ein Bestseller, in

Australien wurden 5000 Exemplare nachgedruckt

und im ganzen Lande Seminare

durchgeführt. Die Vision beeinflusst auch

Katasterentwicklungsprojekte der UNO (Kosovo,

Georgien). Die Aktivitäten und Auswirkungen in

der Schweiz sind in VPK 11/2000 beschrieben.

B. Sievers ortete hier folgende Probleme: ein

«Machtkampf» um die Datenverwaltungskompetenz

zwischen öffentlichen
Verwaltungsstellen und privaten Dienstleistungsfirmen,

eine Auseinandersetzung zwischen
Vertreter zentralistischer und föderalistischer

Systeme, teilweise fehlende oder veraltete

Rechtsnormen, Finanzierungs- und

Abgeltungsregelungen, Publizitätprinzip bei Systemen,

die im Aufbau sind («was nicht auf dem

Plan ist, existiert nicht»), sowie die Vermittlung
der Erkenntnisse und des Wissens an breite

Kreise von potentiellen Geodatenbenutzern.

Rolle der Normierung
Es wurde allgemein festgestellt, dass die

Normierung von Geodäten für die langfristige
Qualität der Dateninhalte und für die
Rechtssicherheit eine wichtige Rolle spielt. So gehört

Internet Mapping Framework

BauKo - Das Baustellen-Koordinationsmodul
BauKo - die Internet-Applikation für effektives Koordinieren von Baumassnahmen
im öffentlichen Strassenraum. Schnelle und hocheffektive Eingabeanwendung,
sofort bedienbar, ohne GIS-Kenntnisse. Durchdachte Koordinationsanwendung, die
den unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht wird.

BauKo - effektives Arbeiten
¦ Kostenminimierung in den Bereichen Planung, Koordination und Ausführung
¦ Zentrale Koordination übers Internet anstelle vieler Koordinationssitzungen
¦ Verringerung der Belästigungen für die Anwohner und die Geschäftswelt
• Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität

GeoTask
Geographic Database and internet Solutions

28.3.

ilie*

BauKo - durchdachte Prozesse
m Anlegen, verändern und löschen von Bauprojekten
¦ Wizard-gesteuerte Suche nach Bauprojekten
• Koordination von Bauprojekten nach geografischen Kriterien

¦ Informationsdarstellung zu allen Projekten
• Automatisches Erstellen von Projektblättern im Word-Format

BauKo - erfolgreiche Kooperation
BauKo steht für eine neue Art der Kooperation und Koordination.
Überzeugen Sie sich selbst. Unter www.geotask.ch finden Sie die Informationen
Und rufen Sie uns an. +41/61/337 84 84. Wir beraten Sie gerne.

I
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GeoTask ag Güterstrasse 253 CH-4053 Basel +41/61/337 84 84 info@geotask.ch www.geotask.ch
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INTERLIS und Kataster 2014
(Siehe auch www.geomatik.ch)

INTERLIS

Modellierungs- und Transfermechanismus,

Qualitäts- und Wertsicherung für Geodäten.

Kompetenzzentrum INTERLIS c/o KOGIS/

L+T: www.interlis.ch
Kontakt: Stefan Keller <interlis@lt.admin.
ch>

Tagung für Geometer in Vorbereitung
(2001)
Kontakte:

Jürg Kaufmann <jkcons@swissonline.ch>
Beat Sievers <b_sievers@bluewin.ch>

Jean-Philippe Amstein <jean-philippe.am-
stein@lt.admin.ch>

Kataster 2014
Integration öffentlich-rechtlicher
Eigentumsbeschränkungen in GIS und AV.

Zwischenziel: Modellierung aller Gesetze.

Präsentation bei SWK/IGS-Sektionen
(Mitglieder der anderen Verbände sind eingeladen)

Kompetenzzentrum Kataster 2014 c/o IGS:

www.igs-ch.ch <info@igs-ch.ch>
Kontakte:

Beat Sievers <b_sievers@bluewin.ch>
Gabriele Calastri <g-calastri@swissonline.
ch>

Publikationen
Artikel in VPK:

S. Keller: INTERLIS und OpenGIS (VPK

4/2000)
B. Sievers u.a.: Kataster 2014 - eine erste

Realisierung (VPK 11/2000)
weitere geplant
Publikationen L+T:

Überlegungen zum Nutzen- und

Einsparungspotenzial von Geo-Standards
(Bericht L+T Nr. 17)

FIG-Publikation:
J. Kaufmann, D. Steudler: Cadastre 2014

www.swisstopo.ch/fig-wg71/cad2014.
htm

Informationen zu INTERLIS

Das offizielle INTERUS-Portal ist neu

www.interlis.ch (bisher: www.gis.ethz.ch/
interlis/ und www.swisstopo.ch/de/vd/in-
terlis.htm): spezifisch für INTERLIS und Geo-

datenmodellierung, News, Agenda, Online-

Dokumente.
INTERLIS-Dokumente und Media (INTERLIS-

CD, INTERLIS-Freeware und Daten) können

unter interlis@lt.admin.ch oder Fax 031/
963 22 97 bestellt werden.
Unterrichtsmaterialien als erste Phase eines

«GIS- und INTERLIS-Lernportals» (weitere
Phasen wären Links auf Online-Kurs und

Modularisierung von Lerninhalten zu ihrer

vereinfachten Wiederverwendung).
Versuchsweise läuft ab sofort auch ein IN-

TERLIS-Diskussionsforum auf

pubwww.fhzh.ch/cgi-bin/wiki.pl?lnterlis-
Forum.

INTERLIS-Ausbildung
INTERLIS für Ingenieure und Techniker

ETHZ, FHBB, VSVF (B+ST):

Kontakte:
H.-R. Gnägi <hans-rudolf.gnaegi@geod.
baug.ethz.ch>
A. Reimers <reimers@bluewm.ch>

23. Februar, 1./2. März 2001:
DXF/INTERLIS-Kurs (Modul SCS) (drei Tage)

Ort: ETHZ Hönggerberg
Anmeldung: reimers@bluewin.ch

rothenbergerOgeod.baug.ethz.ch

22723. März 2001:
INTERLIS 2-Updatekurs (zwei Tage)

Ort: ETHZ Hönggerberg
Anmeldung beim Sekretariat IGP,

Fax 01/633 11 01,

rothenberger@geod.baug.ethz.ch

INTERLIS für Unternehmer
IGS-Kurse in Vorbereitung (2001)
Kontakt: info@igs-ch.ch

GeoDatenForum
Zielpublikum: Hersteller

Kontakt: Stefan Keller <interlis@lt.admin.
ch>

21. März 2001:

GeoDatenForum 1/2001

9.30-13.00 Uhr, Kongresszentrum Spirgar-

ten, Zürich

Organisation: KOGIS/L+T: Information:
www.interlis.ch

Anmeldung: interlis@lt.admin.ch

25. Oktober 2001:

GeoDatenForum 2/2001

9.30-13.00 Uhr, Kongresszentrum Spirgar-

ten, Zürich

Organisation: KOGIS/L+T: Information:
www.interlis.ch

Anmeldung: interlis@lt.admin.ch

Info-Tagungen (geplant)

Zielpublikum: Dateneigentümer wie
Kantone, Gemeinden, Werke
Ziel: Instrument und Bedeutung von
INTERLIS und Kataster 2014 vorstellen

INTERLIS «Paukenschlag national»

Tagungen für Werke/Gemeinden, Politiker,

Hersteller in Vorbereitung (2001)

Kontakte:

Jürg Kaufmann <jkcons@swissonline.ch>
Beat Sievers <b_sievers@bluewin.ch>

Jean-Philippe Amstein <jean-philippe.am-
stein@lt.admin.ch>

Kataster 2014

Tagung für Gemeinden (2001/2002)
Kontakt: info@igs-ch.ch
Gabriele Calastri <g-calastn@swissonline.
ch>

Tagung im Rahmen «100 Jahre Geoma-

tikverbände» 2002

Kontakt: Thomas Glatthard <thomas.glatt-
hard@swissonline.ch>

Artikel zu INTERLIS und Kataster 2014 in

Fach- und Publikumspresse geplant
Kontakt: PR-Gruppe Geomatik Schweiz

Thomas Glatthard <thomas. glatthard®
swissonline.ch>

INTERLIS (Schweizer Norm 612'030) untrennbar

zu Realisierungsvorhaben von modernen

Katastersystemen und unterstützt die Präzision

der konzeptionellen Datenmodellierung
und die Zielorientierung von Modellierungsprozessen.

Dies wurde an Beispielen aus dem

90

Bundesdatenmodell 2001, aus dem Datenmodell

«Abwasser» (SIA Merkblatt 2016) und

aus dem Kataster2014-Prototypen dargestellt.

Analoge Erkenntnisse führten auch zu einem

Normierungsvorhaben bei Gebäudeadressen

(vgl. VPK 12/1999, Seite 637), das nächstens

i

erfolgreich abgeschlossen wird. Als Schlüsselbegriff

wurde der Hauseingang festgelegt.
Auf internationalem Parkett präsentierten
Schweizer Fachleute die gewonnenen
Erkenntnisse und Grundsätze in den Nor-

mungsgremien der CEN und der ISO und fan-

Mensuration, Photogrammetrie, Genie rural 2/2001
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den sehr aufmerksame Zuhörer. Weitere Vorstös-

se sind in diesem Zusammenhang bereits im Gang
und entsprechende Projekte mit Schweizer, Deutscher

und Österreichischer Beteiligung sind

ausführungsreif.

Eine neue Rolle des Geometers?
J. Kaufmann charakterisierte abschliessend den

möglichen, zukünftigen Geometer:

• er wird sich auf die bewährten Grundlagen seiner

bisherigen Tätigkeiten stützen

• er wird sich um die Belange der öffentlich-rechtlichen

Tatsachen und Festlegungen im Raum

kümmern und sie kompetent beurteilen und
bearbeiten können

• er sorgt zusammen mit Rechtssachverständigen
für eine einwandfreie Buchhaltung über die
Rechte im Raum (Grundbuch über alle Rechte

am Boden)

• er muss sich vom Plan lösen und mit Modellen

umgehen können

• er wird weiterhin messen können, versteht aber

vom Recht mehr als vom Zeichnen

• er braucht eine noch breitere Ausbildung
• er wird einen glaubhaften und nützlichen

Fähigkeitsausweis (Geometerpatent) haben.

Aus der Diskussion der KGEO/CIS

In der Kommission für Geoinformation wurde
anschliessend diskutiert:

• Nicht Monopole, sondern föderative Datensysteme

werden sich in Zukunft weiter verbreiten:
die Beteiligten sollen ihre Sicht auf die Daten

(d.h. ihre Datenmodelle) einbringen können,
müssen aber die Inkonsistenzen zu anderen
Datenmodellen kennen und sie bewältigen können.

Dazu wird eine koordinierende Organisation

entstehen.

• Die eingespielten Datenhoheiten sollen nicht
verändert werden, hingegen sollen die Datenherren

verpflichtet werden, den Datenmarkt zu

beliefern und die Austauschfähigkeit mit anderen

und neuen Systemen zu garantieren.
• Das Problem der unkontrollierten bzw.

unkontrollierbaren Daten muss angegangen werden.

«Richtigen» Daten sind Qualitätsmarken
beizufügen, um ihre Verbindlichkeit zu erhöhen.

• Nur wenige Benutzer verlangen von Daten, die
im Internet feilgehalten werden, eine hohe

Vertrauenswürdigkeit.

Die Kommission wird zusammen mit Vertretern
anderer Organisationen (z.B. IGS, SOGI usw.) weiter

Gedanken und Lösungsbeiträge zur Rechtssicherheit

von Informationssystemen beisteuern.

Beat Sievers

Bahnhofstrasse 11

CH-3454 Sumiswald

b_sievers@bluewin.ch
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Kurz und bündig Anweisungen
erteilen. Unmittelbar und direkt
Informationen entgegennehmen.
Schnell ausführen. Ohne Zeit
raubendes Wählen und Warten. Einfach
Taste drücken und sprechen. Verbindung

ist sofort hergestellt. Das ist

Motorola-Sprechfunk. Für jeden
Anwender. Immer das passende
Modell. Handlich, vielseitig und robust.
Keine Gesprächsgebühren. Ideal für
Service, Unterhalt, Sicherheit, Bau,

Vermessung usw.

Professional Radio

MOTCOM
Communication
Motcom Communication AG
Herostrasse 9, 8048 Zürich
Tel. 01-437 97 97, Fax 01-437 97 99
www.motcom-com.ch
contact@motcom-com ch

GRATIS-FUNK-KONTAKT
| JA, ich bin an modernem Sprechfunk interessiert.
| ü\ Bitte senden Sie mir das kostenlose Funk-Info-Paket.
| Senden Sie mir bitte das Händlerverzeichnis.
I Name/Vorname
I Firma
I Strasse
I PLZ/Ort

I Telefon
I Telefax
I Senden an: Motcom Communication AG, Herostr. 9, 8048 Zürich

Motorola-
Funkgeräte
gibts im
Funkfachhandel

oder bei:
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